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n.980! der Benagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVlll. Gesctzgebungsperiode 

FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/85-Pr.2/93 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1010 WIEN. DEN 18. Mai 1993 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) 51 433 

Lf'l'tGIAB 

1993 .. 0S- 18 

zu 'ISOOIJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Jakob Auer und Kollegen vom 24. März 1993, 

Nr. 4500/J, betreffend Mehrwertsteuerleistungen aus Kanalanschluß- und Be

nützungsgebühren, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Die Gewährung von Förderungen für Wasserversorgungs- und Abwasserent

sorgungsanlagen erfolgte in den vergangenen fünf Jahren durch den Umwelt· und 

Wasserwirtschaftsfonds. Dieser mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Fonds wird vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie verwaltet und nach 

außen hin vertreten. 

Im Hinblick darauf, daß dem Bundesministerium für Finanzen keine detaillierten 

Zahlen über die in den letzten fünf Jahren vergebenen Förderungen im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft vorliegen, ersuche ich um Verständnis dafür, daß mir die 

Beantwortung dieser Fragen nicht möglich ist. 

Zu 3 .. 4 .. 5. und 6.: 

Das Bundesministerium für Finanzen verfügt über keine Statistiken über das Um

satzsteueraufkommen aus dem Bereich der Wasserversorgung durch öffentliche 

Wasserversorgungsanlagen sowie aus dem Bereich der Kanalanschluß- und Kanai

benützungsgebühren. Ich ersuche daher um Verständnis dafür, daß mir die Beant

wortung auch dieser Fragen nicht möglich ist. 
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Zu der Feststellung, daß durch die mit Umsatzsteuer belasteten Kanalanschluß- und 

Kanalbenützungsgebühren laufend steigende Umsatzsteuereinnahmen für den Bund 

anfielen, ist aber darauf hinzuweisen, daß die Umsatzsteuer eine gemeinschaftliche 

Bundesabgabe ist, von deren Aufkommen vor Teilung bestimmte Prozentsätze an 

den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds und an den Umwelt- und Wasser

wirtschaftsfonds zu überweisen sind. Demnach profitieren von steigenden Umsatz

steuereinnahmen im Zusammenhang mit Kanalanschluß- und Kanaibenützungsge

bühren auch die Länder und die Gemeinden sowie die genannten Fonds. 

Zu 7.: 

Wegen der Berechtigung zum Vorsteuerabzug fällt aus der Errichtung von Wasser

versorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen kein Umsatzsteueraufkommen an. 

Beilage 
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BEILAGE 

A n fra g e 

1. Wie hoch waren in den vergangenen fünf Jahren die Ausgaben 

des Bundes für Förderungsmaßnahmen im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft, aufgegliedert nach 

Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen? 

2. Wie hoch waren diese Ausgaoen in den letzten fünt 
Jahren für das Bundesland Oberösterreic~? 

Wie hoch waren in den letzten fünf Jahren die jährlichen 

Mehrwertsteuereinnahmen aus der Wasserversorgung aus 

öffentlichen Wasserversorgungsanlagen? 

4. Wie hoch waren diese Einnahmen in den letzen fünf Jahren 
jährlich in Oberösterreich? 

5~ Wie hoch waren in den letzten fünf Jahren jährlic~ die 

Mehrwertsteuereinnahmen des Bundes aus Kanalanschluß- und 
Kanalbenützungsgebühren? 

6. Wie hoch waren diese Mehrwertsteuereinnahmen im Bundesland 

Oberösterreich? 

7. Wie hoch waren die Umsatzsteuereinnahmen aus der 
Errichtung von Wasserversorgungs- und 
Abwasserentsorgungsanlagen in den letzten fUn~ Jahren? 
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